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1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts

der Ankum Bersenbrücker Eisenbahn GmbH zum 31. Dezember 2021 ist an das ge prüfte Unternehmen ge-

rich tet.

In der Gesellschafterversammlung vom 15. Februar 2022 der

Ankum Bersenbrücker Eisenbahn GmbH,

Ankum
(im Folgenden auch "abe“ oder ”Gesellschaft“ genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ge-

wählt. Dar auf hin be auftragte uns die Geschäftsführung der Gesellschaft, den Jah resab schluss unter Einbe-

zie hung der Buchfüh rung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. De-

zember 2021 frei willig in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichne ten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesell-

schaft ein zustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG be-

ach tet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Ab schnitt 5.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprü fung die an wendbaren Vor-

schrif ten zur Un abhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§ 49

und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Wir haben die Prüfung in den Monaten Mai bis Juni 2022 in unseren Büroräumen in Quakenbrück durchge-

führt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die Voll-

stän digkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts  schriftlich bestätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspa pieren festge hal ten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2021, bestehend aus Bi lanz (Anlage 1), Ge winn-

und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), so wie den ge prüf ten La ge be richt 2021 (Anlage 4)

beige fügt.
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Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n.F. "Grundsätze ord nungs mä ßi ger

Er stel lung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düs sel dorf

er stellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 7 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingun gen für Wirt schafts prüfer

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Die Hö he un serer Haf-

tung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Drit ten sind

Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge meinen Auf tragsbedingungen maß ge bend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er

mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zu stim mung zur Kenntnis vor-

gelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betref fen den Drit ten schriftlich zu ver ein baren, dass die

ver einbarten Haftungsregelungen auch für mögliche An sprüche des Dritten uns ge gen über gelten sol len.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage des Unternehmens

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestell ten Be richter stattung zur

Be ur teilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Ver-

treter Stel lung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Un ter neh mens

ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge won nen haben. Hier zu

gehö ren vertiefen de Erläuterungen und die Angabe von Ur sa chen zu den ein zelnen Ent wick lungen so wie eine

kriti sche Würdi gung der zugrunde gelegten An nahmen, nicht aber eige ne Pro gnose rech nungen. Un sere Be-

richts pflicht besteht, soweit uns die ge prüf ten Un terlagen eine Beur tei lung er lauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätig keit und auf die Be ur tei lung

der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ih ren Aus-

druck gefunden ha ben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un mit tel bar

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahres abschluss und den La gebe-

richt so wie alle Unter lagen, wie Kostenrechnungsunterlagen, Planungsrechnungen, wichtige Ver träge, Pro-

tokolle und Berichterstattungen an die für die Über wachung Verantwortli chen, die wir im Rah men unserer

Prü fung her an gezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch

die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu treffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

· Die abe betreibt eine nichtbundeseigene Eisenbahn von Ankum nach Bersenbrück als Ei sen-

bahninfra struk tur- und Eisenbahnverkehrsunternehmen und ist zudem als Partner in der Ver-

kehrsge meinschaft Osnabrück Nord (VOS Nord) im öffentlichen Personennahverkehr tä tig

und bietet Sonderfahr ten an.

· Die Umsatzerlöse im öffentlichen Personennahverkehr und der Schülerbeförderung entspre-

chen dem im Ge sellschaftsvertrag festgelegten Anteil der abe von 5 % an der VOS Nord.

·
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· Insgesamt wurden im Berichtsjahr 313 T€ in das Anlagevermögen investiert. 

· Im Berichtsjahr erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von 70 T€ (im Vj. 39 T€).

Da bei entfällt auf die Sparte Personenverkehr ein Gewinn von 82 T€ und auf die Sparte

Bahn be trieb ein Verlust von 12 T€.

· Das im Wirtschaftsplan avisierte Ergebnis von 2 T€ wurde aufgrund höherer Erlöse und von

Kosteneinsparungen übertroffen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Ankum Bersenbrücker Eisenbahn GmbH im Lagebe-

richt basiert auf An nahmen, bei de nen Be urteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstel lung

für plau si bel. In die sem Zusam menhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuwei sen:

· Aufgrund von gesetzlichen Vorschriften muss kontinuierlich in die Bahnstre cke zur Sicher stel-

lung der Betriebssicherheit investiert werden. Ein Teil der Investitionskosten kann über Zu-

schüsse des Landes Niedersachsen auf An trag finanziert werden. Aufgrund der nicht mehr

zeitgemäßen Verladeinfrastruktur sind im Güterverkehr wei terhin eher geringe Umsatzerlöse

zu er warten. Die Vermietung von Infrastruktur stellt ein neues Geschäftsfeld dar.

· Im Bereich der Schülerbeförderung und des Linienverkehrs rech net der Geschäftsführer mit

stabilen Erträgen. Im Bereich der Freizeitverkehre ist von einer Er ho lung aus zu gehen, jedoch

wird das Ergebnisniveau von vor der Coronapandemie nicht wie der er reicht wer den. Zu künf tig

wird in die sem Be reich auch wei ter hin von po si ti ven Be triebser geb nissen aus ge gan gen.  

· Für den Bahnbetrieb rechnet der Geschäftsführer durch Vermietung der Infrastruktur mit kon-

stanten Er lö sen. 
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2.2 Sonstige für die Überwachung der Gesellschaft relevante Sachverhalte 

Mit Vertrag vom 1. Mai 2018 gewährte die abe ein Darlehen über 50 T€ an die Weser Ems Express GmbH,

Loh ne (WEE). Der Dar le hens ver trag ist am 4. Mai 2021 seitens der abe außerordentlich gekündigt worden.

Der Ver trag der abe mit der WEE über die Er bringung von Verkehrsleistungen im touristischen Ver kehr ist mit

glei chem Datum ge kün digt. Die Kündigung des Vertrags über die Erbringung von Verkehrsleis tungen im tou-

risti schen Ver kehr erfolgte, da die WEE sowohl im Jahr 2020 als auch 2021 aufgrund der Corona Pan demie

Leis tun gen nicht erbringen konnte. 

Am 21. Dezember 2021 erfolgte ein Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag. Demnach sind ab 2022 bis zum

Ablauf des Vertrages keine Zahlungen der abe an die WEE zu leisten. Die WEE hat die bislang nicht ab ge-

rechneten Raten für den Zeitraum April 2019 bis Dezember 2021 in Rechnung gestellt. Der Nettobetrag von

30 T€ ist mit dem bestehendem Darlehen verrechnet worden. Auch kann die abe nach dieser Ver ein ba rung

noch 20 bislang nicht in An spruch genommene Fahrten der WEE bis 2027 in Anspruch nehmen. 

Im Zeit punkt unse rer Prüfung hat die abe noch Ansprüche aus dem Darlehen von 11 T€ und For de run gen

aus Lieferungen und Leistungen von 2 T€ gegen die WEE. 

Im Zeit punkt der Prü fung ver han delt die abe mit der WEE über die wei te ren Mo da li tä ten der Rück zah lung der

offenen Beträge, die Geschäfts füh rung ist von der Wert haltigkeit der For de rungen über zeugt. 
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den nach deut-

schen Rech nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahres ab schluss und den Lagebericht auf die Ein haltung

der ein schlägi gen ge setzlichen Vorschriften geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten inter-

nen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprü fer gemachten Anga ben. Unsere Aufgabe als Ab-

schluss prüfer ist es, diese Unterla gen unter Einbeziehung der Buchfüh rung und die gemachten Anga ben im

Rahmen unserer pflichtge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer

Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkun gen auf den nach

deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht er ge ben.

Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haus halts-

grundsätzege setz (HGrG) sowie den IDW Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Ab-

schluss prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720).

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätig keit erga-

ben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hin sicht er forderlich ge macht

hät ten.



Ankum Bersenbrücker Eisenbahn GmbH
öffentlicher Nahverkehr
Bersenbrücker Straße 6

49577 Ankum Seite 7

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah men un-

serer Ei genverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge setzliche Re ge lun gen

und Ver ordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Be dingungen für den Auftrag und die je-

weili gen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW fest gestell ten

deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Durch füh rung von Ab schluss prü fungen vor ge nom men. Da nach ist

die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur teilt wer den kann, ob die

Buch füh rung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von we sentlichen Män geln sind. Im Rah men der

Prü fung wer den Nach weise für die Anga ben in Buch füh rung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Ba sis

von Stichproben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der an ge wandten Bi lan zierungs-, Be wer tungs-

und Gliede rungs grund sätze und der we sentli chen Ein schät zun gen der Geschäftsführung so wie die Wür di-

gung der Ge samt dar stel lung des Jah res ab schlus ses und des Lageberichts. Wir sind der Auf fas sung, dass

unsere Prüfung eine hin rei chend si chere Grund lage für unsere Prüfungsurteile bildet.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer

Ab schlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jah resab schluss

er geben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Un ter schla gungen, sowie die

Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrig kei ten waren nicht Gegenstand un-

serer Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so an ge legt,

dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwa chungsauf gabe zu

ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des ge-

prüf ten Unterneh mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert wer den

kann.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen ak tuel len Über blick

über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft ver schafft und uns durch Gespräche mit der

Unternehmensleitung mit den Geschäftsrisiken befasst, die zu wesentli chen Fehlern in der Rechnungsle gung

führen können. Zudem ha ben wir unter sucht, welche Maß nahmen die Gesellschaft ergriffen hat, um diese

Geschäfts risiken zu be wältigen. In diesem Zu sammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessen heit des

rech nungslegungsbezogenen in ternen Kontrollsystems der Gesellschaft durchge führt.

Diese Kenntnisse haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren Prüfungsvorgehens be rücksichtigt. Unter

Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlich keit haben wir daher im Folgenden

aussagebezogene Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungssicherheit durchgeführt. 
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Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prü fung, Art und Um-

fang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mit ar beitern fest ge-

legt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoo rien tierung be achtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwer punkten

unse rer Prüfung:

· Prüfung der Umsatzerlöse

· Prüfung des Anlagevermögens

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognosti schen An-

gaben.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt. 

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresab schluss über-

nom men.
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüf ten Un ter lagen in

al len wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich der Grund sätze ord nungs mäßiger

Buch führung entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen voll stän dig,

fort laufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und über sichtliche Ord nung des Bu chungs-

stoffes mit einer für die Belange der Gesell schaft ausreichenden Glie derungs tiefe. Soweit im Rah men unse-

rer Prü fung Bu chungsbelege eingesehen wurden, enthal ten die se alle zur ord nungs ge mä ßen Doku mentation

erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist klar und übersichtlich geord net, so dass der Zu griff auf die Bele-

ge un mittelbar anhand der Anga ben in den Kon ten möglich ist. Die Buch führung ent spricht somit für das ge-

samte Ge schäftsjahr in al len we sent li chen Be langen den ge setzli chen An for derungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er mögli-

chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge schäfts vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis unse rer

Prü fung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deut schen Rech-

nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung eines Progamms der Datev eG, Nürnberg durchge führt.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisato ri schen Än-

de rungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewähr leistet.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah res ab-

schluss zum 31. Dezember 2021 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rech nungsle gung gel-

ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh rung und aller

größen ab hän gi gen, rechts form gebun denen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Ankum Bersenbrücker Eisenbahn GmbH für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sind nach unseren Feststellungen ord nungs mä-

ßig aus der Buch führung und aus den weite ren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die ein schlä gi gen An satz-,

Aus weis- und Be wer tungs vor schriften wur den dabei ebenso in allen wesentlichen Belan gen beachtet wie der
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Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle be-

richtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzli chen Ver treter voll ständig

und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

4.1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir ge mäß § 321 Abs. 2

Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den ge setz li chen Vor schriften

ent spricht.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss ver mittelte Ge samt-

aus sage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nach stehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss ins gesamt unter Be-

ach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen ent spre chen des

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Dar stel-

lung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Dar stellun gen

im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht erset zen. Unsere Fest-

stellun gen zur Prüfung des Lageberichts waren gesondert zu treffen.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die

Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachste hend im Ein zelnen ein

auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)

- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnah men

ins gesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter Satzteil

HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere Änderun gen bei der

Ausübung von Bi lanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Er mes sensspielräu-

men.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs- und

Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maß geb li-
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chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entspre chen den An ga ben im

Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wieder holung füh ren würde.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkun gen auf

die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prü fungshand lungen im Prü-

fungs zeitraum nicht vor.
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4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bi lanz sowie der Gewinn-

und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichts punkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf

eine kurze Entwicklungsanalyse be schränkt. 

4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus

den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEuro für die beiden Abschlussstichta ge 31. De zem-

ber 2021 und 31. Dezember 2020.

31.12.2021 31.12.2020 Abweichung
T€ % T€ % T€

Aktiva
Sachanlagen 1.532 79,6 1.526 78,2 6
Finanzanlagen 0 0,0 26 1,3 -26
Langfristig gebundenes Vermögen 1.532 79,6 1.552 79,5 -20
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 22 1,1 122 6,3 -100
Forderungen gegen Gesellschafter 0 0,0 1 0,1 -1
Sonstige Vermögensgegenstände 34 1,8 48 2,5 -14
Flüssige Mittel 305 15,8 229 11,7 76
Rechnungsabgrenzungsposten 32 1,7 0 0,0 32
Kurzfristig gebundenes Vermögen 393 20,4 400 20,5 -7

1.925 100,0 1.952 100,0 -27
Passiva
Eigenkapital 799 41,5 729 37,3 70
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 589 30,6 610 31,3 -21
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 349 18,1 388 19,9 -39
Langfristig verfügbare Mittel 1.737 90,2 1.727 88,5 10
Rückstellungen 106 5,5 98 5,0 8
Kurzfristige Verbindlichkeiten

ggü. Kreditinstitute 34 1,8 28 1,4 6
aus Lieferungen und Leistungen 20 1,0 75 3,8 -55
Übrige 28 1,5 24 1,2 4

Kurzfristig verfügbare Mittel 188 9,8 225 11,5 -37
1.925 100,0 1.952 100,0 -27

Bezogen auf die Bilanzsumme ergibt sich für die Gesellschaft ein Eigenkapitalanteil von 41,5 %. Das lang fris-

tig gebundene Vermögen ist vollständig durch langfristig verfügbare Mittel finanziert.

Die Sachanlagen erhöhten sich bei Investitionen von 313 T€ und Ab schreibungen von 116 T€, sowie Abgän-

gen von 41 T€ und einem Zuschuss von 150 T€ um 6 T€. Die In vestitionen betreffen u.a. mit 173 T€  den

Neu bau des Güterschuppens. Hierzu hat die Gesellschaft einen Zuschuss von 150 T€ erhalten, der von den

Anschaffungskosten abgesetzt ist. Weitere Investitionen betreffen hauptsächlich die Anschaffung von Fahr-

zeugen für den ÖPNV mit 105 T€. 
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Das mit Vertrag vom 1. Mai 2018 gewährte Darlehen über 50 T€ an die Weser Ems Express GmbH, Lohne

(WEE) ist im Berichtsjahr gekündigt worden. Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Kapitel 2.2. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen u.a. Forderungen gegen die WEE mit 13 T€. Die

Forderung gegen die WEE sind Ende Juni 2022 bis auf einen Restbetrag von 2 T€ ausgeglichen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen u. a. das fällige Darlehn der WEE  nach Verrechnung mit

Ansprüchen der WEE (13 T€) sowie Gut ha ben aus Um satzsteuervoranmeldung für das 3. und 4. Quartal

2021 (18 T€).

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft hauptsächlich den Anspruch auf die bis 2027 noch durchzuführen-

den Fahrten  der WEE.  

Das Eigenkapital erhöhte sich absolut um den Jahresüberschuss des Berichtsjahres (70 T€) auf 799 T€. Die

Eigenkapitalquote  erhöht sich auf 41,5 % (im Vj. 37,3 %).

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen umfasst Baumaßnahmen im Geschäfts bereich Bahn. Die Zu-

schüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anla gen ratierlich aufgelöst. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im langfristigen Bereich betreffen vier Darlehen. Die Dar le-

hen wer den plan mä ßig ge tilgt. 

Die Rückstellungen bestehen insbesondere mit 33 T€ für die Gesamtumlageverpflichtung gegen über dem

Ver sicherungsverband Deutscher Eisenbahn VVDE, mit 30 T€ für Überstundenguthaben der Mitarbeiter und

mit 20 T€ für Nachzahlungen zur Körperschaft- und Gewerbesteuer. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im kurzfristigen Bereich betreffen die in 2022 fäl ligen Tilgun-

gen der Darlehen.
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4.3.2 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden

Geschäftsjahre 2021 und 2020 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Verän derun gen:

2021 2020 Abweichung
T€ % T€ % T€ %

Umsatzerlöse 905 100,0 849 100,0 56 6,6%
Materialaufwand 201 22,2 198 23,3 3 1,5%
Rohergebnis 704 77,8 651 76,7 53 8,1%
Sonstige betriebliche Erträge 31 3,4 38 4,5 -7 -18,4%
Personalaufwand 412 45,5 420 49,5 -8 -1,9%
Abschreibungen 121 13,4 112 13,2 9 8,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen 101 11,2 103 12,1 -2 -1,9%
Betriebsergebnis 101 11,2 54 6,4 47 87,0%
Finanzergebnis -4 -0,4 -4 -0,4 0 0,0%
Steueraufwand 27 3,0 12 1,4 15 125,0%
Jahresüberschuss 70 7,8 38 4,5 32 84,2%

Die Umsatzerlöse betreffen mit 853 T€ (im Vorjahr: 804 T€) den Personenkraftverkehr und mit 52 T€ (im Vor-

jahr: 45 T€) den Bahnbetrieb.

Im Materialaufwand sind Treibstoffkosten mit 72 T€ (im Vorjahr: 57 T€) und Reparaturko sten mit 70 T€ (im

Vorjahr: 68 T€) enthalten. Der Anstieg der Materialaufwendungen betrifft vor allem gestiegene Kosten für

Treibstoffkosten (15 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen u.a.   Erträge aus der Auf lö sung von In vestitionszuschüs sen (21

T€) sowie Erlöse aus dem Verkauf eines Busses (6 T€).

Die abe beschäftigte im Berichtsjahr 22 Mitarbeiter (im Vj. 23). Der geringere Personalaufwand ist haupt säch-

lich auf die geringere Mitarbeiterzahl zurückzuführen. 

In den Abschreibungen sind neben Abschreibungen auf Sachanlagen mit 115 T€ (im Vj. 112 T€) auch Ab-

schreibungen  auf Umlaufvermögen mit 6 T€ enthalten. Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen betreffen

die Ausbuchung einer Forderung auf Kostenersatz für die Einrichtung einer Schnellbuslinie.
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5. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG be ach tet.

De ment sprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungs gemäß, d.h. mit der er forderli chen

Sorg falt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handels rechtlichen Vor schrif ten, den Be stim mungen

des Gesellschaftsvertrags und der Ge schäftsordnung für die Ge schäfts füh rung ge führt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 5 (Prüf- und Er he bungs liste zu

den Fest stellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Bericht er stat-

tung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Auf unsere Ausführungen in

Anlage 5, Fragekreis 9.b. sei verwiesen. Über die se Fest stel lun gen hin aus hat un sere Prüfung keine Be son-

der heiten er ge ben, die nach un se rer Auf fas sung für die Be ur tei lung der Ord nungsmäßig keit der Ge schäfts-

füh rung von Be deu tung sind.
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 29.06.2022 dem als Anlagen 1 bis 3 bei ge füg ten Jah res-

ab schluss der Ankum Bersenbrücker Eisenbahn GmbH, Ankum, zum 31. Dezember 2021 und dem als An la-

ge 4 bei ge füg ten La gebericht für das Geschäftsjahr 2021 den folgenden Be stäti gungs ver merk er teilt, der von

uns an die ser Stelle wie dergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Ankum Bersenbrücker Eisenbahn GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Ankum Bersenbrücker Eisenbahn GmbH – bestehend aus der Bilanz

zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021

bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Ankum Bersenbrücker Eisenbahn

GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen
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ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-
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richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak-

tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-

methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte

und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen
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sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-

tigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-

ge der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir

dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor schrif ten und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungs be-

richts setzt unsere vorhe rige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der be-

stätigten Fassung abwei chenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) er for dert unse re

er neute Stellung nahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prü fung hin gewie sen

wird. Wir weisen dies bezüglich auf § 328 HGB hin.

Quakenbrück, 29.06.2022

KLSH Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lampe

Wirtschaftsprüfer
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Ankum Bersenbrücker Eisenbahn GmbH, Ankum

Bilanz zum 31. Dezember 2021 Anlage 1

Aktiva Passiva
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

€ € € €
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Sachanlagen I.   Gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
1.   Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und II.  Gewinnvortrag 579.183,24 540.571,39
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden III. Jahresüberschuss 69.711,77 38.611,85
Grundstücken 361.298,44 165.782,44 798.895,01 729.183,24
2.   Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 589.107,56 609.925,86
Sicherungsanlagen 777.450,00 805.358,00 C. Rückstellungen
3.   Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr 359.194,00 341.318,00 I. Steuerrückstellungen 20.200,95 12.736,00
4.   Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.958,53 7.736,53 II.  Sonstige Rückstellungen 85.633,37 85.465,00
5.   Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 18.904,61 206.286,75 105.834,32 98.201,00
II. Finanzanlagen
1.   sonstige Ausleihungen 0,00 26.225,02

1.531.805,58 1.552.706,74 D. Verbindlichkeiten

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände I. Verbindlichkeiten gegenüber Kredititinstituten 382.964,33 416.646,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21.974,34 121.964,88 II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 20.094,68 75.008,96
2. Forderungen gegen Gesellschafter 0,00 754,00 III. Sonstige Verbindlichkeiten 28.392,84 23.844,95
3. sonstige Vermögensgegenstände 34.185,49 48.343,58
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 304.995,79 229.024,18 431.451,85 515.499,98

361.155,62 400.086,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 32.327,54 16,70

1.925.288,74 1.952.810,08 1.925.288,74 1.952.810,08
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Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 Anlage 2

2021 2020
€ €

1. Umsatzerlöse 905.314,62 849.707,94
2. Sonstige betriebliche Erträge 30.669,90 37.937,36
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren 144.027,38 128.435,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 56.539,89 69.658,93
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 326.490,71 334.402,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 85.503,02 85.736,88
(davon für Altersversorgung € 1.278,96; Vorjahr € 1.278,96 )
5. Abschreibungen 
a) auf Sachanlagen 115.799,70 111.434,07
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese 5.464,95 0,00
die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 101.454,59 102.933,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.445,11 1.281,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.761,82 5.348,20
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 26.448,15 12.232,68
10. Ergebnis nach Steuern 69.939,42 38.745,15
11. Sonstige Steuern 227,65 133,30
12. Jahresüberschuss 69.711,77 38.611,85
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            Anlage 3

Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH, Ankum

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

1. Allgemeine Angaben

Die Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH mit Sitz in Ankum ist in das Handelsregister des

Amtsgerichts Osnabrück unter der Nummer HRB 19755 eingetragen.

Die Gesellschaft erfüllt zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesell-

schaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften

des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesell-

schaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen

Vorschriften bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Ver-

merke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrech-

nung anzubringen sind, teilweise im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288

Abs. 1 HGB teilweise in Anspruch.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gliederungsschema des Gesamtkosten-verfah-

rens angewandt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten akti-

viert. Seit dem Kalenderjahr 2012 erfolgt die Bewertung der Gleisanlagen, Strecken-ausrü-

stung und Sicherungsanlagen ebenfalls zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich

der Abschreibung in steuerlich zulässiger Höhe. Abschreibungen werden planmäßig nach der

linearen oder degressiven Methode entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorge-

nommen.

Das Anlagevermögen wird entsprechend der Verordnung über die Gliederung des Jahresab-

schlusses von Verkehrsunternehmen in der Fassung vom 13. Juli 1988 gegliedert.



                                                                                                                                                       Anlage 3

 
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Der Ansatz der flüssigen Mittel erfolgt zu Nennwerten.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ange-

setzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Zweckgebundene Zuwendungen werden in einen Sonderposten für Investitionszuschüsse ein-

gestellt und linear entsprechend ihrer durchschnittlichen Nutzungsdauer über die sonstigen be-

trieblichen Erträge aufgelöst.

Sonstige Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet und sind mit dem Er-

füllungsbetrag bewertet, der nach kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Rückstellungen

mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechen-

den durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst

(§ 253 II 1 HGB).

 Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

 Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel als Anlage zu

diesem Anhang dargestellt.

 Forderungen

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegen-

stände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 
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 Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 150.000,00 €. Auf die Gesellschafter entfallen für

die Gemeinde Ankum 76.500,00 €, für die Samtgemeinde Bersenbrück 57.000 € und für die

Stadt Bersenbrück 16.500,00 €. 

 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen u.a. die „Gesamt-Umlageverpflichtung“ gegen-

über dem Versicherungsverband Deutscher Eisenbahnen, Urlaubsverpflichtungen, Jahresab-

schlusskosten sowie Archivierungskosten.

 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben zum Bilanzstichtag folgende Restlaufzeiten:

 Gesamt bis 1 Jahr größer 1
Jahr 

davon grö-
ßer 5 Jah re

 EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber     
Kreditinstituten 31.12.2021 382.964,33 33.673,58 349.290,75 254.592,22

31.12.2020 416.646,07 28.882,02 387.764,05 331.341,07
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und     
Leistungen 31.12.2021 20.094,68 20.094,68 0 0

31.12.2020 75.008,96 75.008,96 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2021 28.392,84 28.392,84 0 0

31.12.2020 23.844,95 23.844,95 0 0
Gesamt 31.12.2021 431.451,85 82.358,31 349.290,75 254.592,22
Vorjahr 31.12.2020 515.499,98 127.735,93 387.764,05 331.341,07
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4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Ewald Beelmann (Diplom-Kaufmann), Haselünne. Er ist zur alleinigen Ver-

tretung berechtigt.

Im Jahr 2021 beschäftigte die Gesellschaft im Jahresdurchschnitt 22 Mitarbeiter, die sich wie

folgt verteilen:

   2021 2020

 Angestellte (Vollzeit)     1    1

 Lohnempfänger (Vollzeit)     4    4

 Lohnempfänger (Teilzeit)    17  18

 22                   23

Ankum, 28.06.2022

Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH

Ewald Beelmann 



                                                                                                                                                               

Anlage 3
Entwicklung des Anlagevermögens 2021

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwert
01.01.2021 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2021 01.01.2021 Zugänge Abgänge 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

€ € € € € € € € € € €
Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

und Bauten einschließlich der Bauten auf
fremden Grundstücken 297.865,34 5.574,07 0,00 197.133,17 500.572,58 132.082,90 7.191,24 0,00 139.274,14 361.298,44 165.782,44

2. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und
Sicherungsanlagen 927.936,93 0,00 927.936,93 122.578,93 27.908,00 0,00 150.486,93 777.450,00 805.358,00

3. Fahrzeuge für Personen- und
Güterverkehr 1.233.617,66 105.349,15 129.971,40 31.470,00 1.240.465,41 892.299,66 77.401,75 88.430,00 881.271,41 359.194,00 341.318,00

4. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 36.803,88 10.521,71 1,00 0,00 47.324,59 29.067,35 3.298,71 32.366,06 14.958,53 7.736,53

5. Geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 206.286,75 191.221,03 150.000,00 -228.603,17 18.904,61 0,00 0,00 0,00 0,00 18.904,61 206.286,75

2.702.510,56 312.665,96 279.972,40 0,00 2.735.204,12 1.176.028,84 115.799,70 88.430,00 1.203.398,54 1.531.805,58 1.526.481,72
Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen 26.225,02 0,00 26.225,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.225,02

2.728.735,58 312.665,96 306.197,42 0,00 2.735.204,12 1.176.028,84 115.799,70 88.430,00 1.203.398,54 1.531.805,58 1.552.706,74
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            Anlage 4

Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH, Ankum

______________________________________________________________________

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

A. Grundlagen des Unternehmens

Die abe GmbH ist ein regional tätiges Unternehmen zur Planung, Organisation, Durchfüh-

rung und Förderung des öffentlichen Personen- und Güterverkehrs. Sie betreibt eine nicht-

bundeseigene Eisenbahnstrecke von Ankum nach Bersenbrück als Eisenbahninfrastruk-

tur- und Eisenbahnverkehrsunternehmen. Zudem ist die abe als Partner in der Verkehrs-

gemeinschaft Osnabrück Nord (VOS Nord) im öffentlichen Personennahverkehr und der

Schülerbeförderung tätig. Darüber hinaus bietet die abe Sonderfahrten an.

 

Die ausgewiesenen Verkehrsleistungen und Umsatzerlöse im öffentlichen Personennah-

verkehr und der Schülerbeförderung entsprechen dem im Gesellschaftsvertrag festgeleg-

ten Anteil der abe von 5 % an der VOS Nord. 

B. Wirtschaftsbericht

1. Finanzielle Leistungsindikatoren
Finanzielle Leistungsindikatoren, die fester Bestandteil des vom Gesellschafter beschlos-

senen Wirtschaftsplans sind, stellen die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis dar.

2. Vermögenslage.
Die Bilanzsumme sinkt von 1.952.810,08 € im Vorjahr auf 1.925.288,74 € im Berichtsjahr.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 312.665,96,56 € in das Anlagevermögen investiert, de-

nen Abschreibungen von 115.799,70 €, ein Zuschuss von 150.00,00 € und Abgänge von

41.542,40 € Euro gegenüberstehen.
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3. Finanzlage
Im Geschäftsjahr 2021 war die Liquidität stets gesichert und ausreichend. Zum Bilanz-

stichtag betragen die liquiden Mittel 304.995,79 € (Vorjahr: 229.024,18 €). 

4. Ertragslage
Die Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse

in Höhe von 905.314,62 € (Vorjahr: 849.707,94 €), davon entfallen auf den Personenkraft-

verkehr 853.420,75 € (Vorjahr: 804.124,69 €) und auf den Bahnbetrieb 51.893,87 €

(Vorjahr: 45.583,25 €).

Der Wirtschaftsplan sah insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 753.500,00 € für 2021 vor.

Die Abweichungen zum Wirtschaftsplan resultieren im Wesentlichen daraus, dass in dem

Jahr, trotz der Epidemie, die Einnahmen im Schülerverkehr gesteigert werden konnten.

Das Betriebsergebnis 2021 beläuft sich auf 100.704,28 € (Vorjahr: 55.044,76 €). Hiervon

ent fallen 112.847,50 € (Vorjahr: 82.183,71 €) auf den Personenkraftverkehr und                 

   -12.143,22 € (Vorjahr -27.138,95 €) auf den Bahnbetrieb.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von 69.711,77€ (Vorjahr: 

38.611,85 €). Dieses Jahresergebnis setzt sich zusammen aus 81.854,99 € (Vorjahr

65.750,80 €) in der Sparte Personenkraftverkehr und aus -12.143,22 € (Vorjahr                  

   -27.138,95 €) in der Sparte Bahnbetrieb.

Gemäß dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 war ein Jahresüberschuss von 

1.450 € geplant. Die Abweichung in Höhe von 68.261,77 € ergibt sich im Wesentlichen

durch höhere Erlöse, Einsparungen im Personalbereich und bei den Betriebsmitteln.

C. Prognose - Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft

Aufgrund von gesetzlichen Vorschriften muss kontinuierlich in die Bahnstrecke zur Sicher-

stellung der Betriebssicherheit investiert werden. Ein Teil der Investitionskosten kann über

Zuschüsse des Landes Niedersachsen auf Antrag finanziert werden. Aufgrund der nicht

mehr zeitgemäßen Verladeinfrastruktur sind im Güterverkehr eher geringe Umsatzerlöse

zu erwarten. 
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Als neues Geschäftsfeld wurde die Vermietung der vorhandenen Infrastruktur zu Schul-

ungszwecken ins Portfolio aufgenommen. Hier wurden im letzten Jahr zwei Kurse in Koo-

peration mit der Norddeutschen Eisenbahnfachschule (NEF) durchgeführt.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen, wurden

die touristischen Fahrten in Kooperation mit der Weser-Ems-Eisenbahn GmbH  in 2021

ausgesetzt. Der Dienstleistungsvertrag mit der Weser-Ems-Eisenbahn GmbH aus dem

Jahr 2018 wurde zum 01.01.2022 ausgesetzt. Aus diesem Vertrag stehen der abe GmbH

noch 20 Fahrten mit einem Schienenbus zur Verfügung, die die abe GmbH bis zum Jahre

2027 abgerufen haben muss.

Im Bereich der Schülerbeförderung und des Linienverkehrs wird auch in Zukunft von ei-

nem positiven Betriebsergebnis ausgegangen, da die Einnahmen der Verkehrsgemein-

schaft Osnabrück Nord durch langfristige Verträge gesichert sind. 

Die Einnahmen durch Freizeitverkehre werden durch das Abklingen der Corona-Pandemie

und den damit einhergehenden Lockerungen vermutlich wieder steigen, aber nicht das Ni-

veau vor der Pandemie erreichen.

Im Bereich des Bahnverkehrs sind durch die Vermietung der Infrastruktur zu Schulungs-

zwecken sowie ggf. durch das Abstellen einzelner Triebfahrzeuge bzw. Wagengruppen ei-

ne konstante Umsatzentwicklung zu erwarten. 

Ankum, 28. Juni 2022

Ewald Beelmann
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Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HgrG (nach IDW PS 720) 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte
Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die
Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen
des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Für
die Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Vorschriften
maßgeblich. Die Aufgaben der Geschäftsführer sind im Gesellschaftsvertrag geregelt. Gesonderte
Geschäftsordnungen oder –anweisungen sind aufgrund der Struktur und Größe der Gesellschaft
nicht erforderlich.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr hat eine Gesellschafterversammlung stattgefunden. Die Niederschrift hat uns vor-
gelegen. 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer ist in keinem Aufsichtsrat oder anderem Kontrollgremium tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-
dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum,
erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausge-
wiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Der Geschäftsführer erhält von der Gesellschaft eine Vergütung zum Ersatz seiner Auslagen. Auf-
grund der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB erfolgt keine Angabe im Anhang.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse
ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechender Organisationsplan existiert nicht und ist
wegen der geringen Größe der Gesellschaft entbehrlich. Künftig wird eine Überprüfung erfolgen,
wenn dies erforderlich ist. 
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Entfällt, siehe unsere Ausführung zu Fragenkreis 2a)

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-
mentiert?

Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergeben sich unter anderem aus dem Gesellschaftsver-
trag, der für bestimmte Rechtsgeschäfte die Genehmigung der Gesellschaftsversammlung vor-
sieht. Eine schriftliche Regelung existiert nicht.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kredit-
aufnahme und –gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht einge-
halten werden?

Die vorgegebenen gesetzlichen Regelungen wie VOB, VOF, VOL und EU-Richtlinien werden be-
achtet. Darüber hinaus gibt es keine weiteren schriftlichen Richtlinien. Entscheidungen werden von
der Geschäftsführung in den Grenzen von Gesellschaftsvertrag und Beschlüssen der Gesell-
schaftsversammlung getroffen.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwal-
tung, EDV)?

Verträge sind, soweit wir prüfen, ordnungsgemäß dokumentiert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling
a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-

schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Pro-
jekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht den Anforderungen an das planerische Vorgehen eines
ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns. Es erfolgt im Wesentlichen ein mittelfristi-
ges Planungswesen (Wirtschaftsplan), das den Bedürfnissen des Unternehmens ent-
spricht. Alle wesentlichen Informationen sind verarbeitet und die der Planung zugrunde-
liegenden Informationen sind realistisch und widerspruchsfrei.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Auftretende Planabweichungen werden systematisch untersucht und analysiert.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe
und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des
Unternehmens. Das Rechnungswesen ist bei der HaseEnergie angesiedelt und wird dort
mit der zur Verfügung stehenden Software von Mitarbeitern der HaseEnergie durchge-
führt.
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Li-
quiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Diese Aufgaben übernimmt eine Mitarbeiterin der HaseEnergie im Rahmen einer wö-
chentlich aktualisierten Liquiditätsplanung. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und ha-
ben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Rege lungen nicht ein-
gehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management ist nicht eingerichtet.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt wer-
den? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende For-
derungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Abrechnung der Entgelte erfolgt zeitnah und vollständig. Das bestehende Mahnwe-
sen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen wer-
den. 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und
umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Das Controlling der Gesellschaft wird von der HaseEnergie übernommen und entspricht
den Anforderungen an die Größe des Unternehmens.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Über-
wachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentli-
che Beteiligung besteht?

Nicht einschlägig, die Gesellschaft hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

Ein Risikofrüherkennungssystem ist nicht eingerichtet.

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert
und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzei-
tig erkannt werden können?

Aufgrund der Größe und des überschaubaren Tätigkeitsfeldes der Gesellschaft ist kein
gesondertes Risikofrüherkennungssystem eingerichtet. Jedoch können im Hinblick auf
die Größe des Unternehmens, die Branche, die Art der Geschäftstätigkeit und die Struk-
tur des Umfeldes in angemessener Art und zeitlicher Nähe von der Geschäftsführung
bestandsgefährdende Risiken erkannt werden. Darüber hinaus informiert sich die Ge-
schäftsleitung zeitnah über die Entwicklung in den verschiedenen Bereichen des Unter-
nehmens. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
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b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wer-
den?

Siehe vorhergehende Ausführungen (Fragenkreis 4a)

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Siehe vorhergehende Ausführungen (Fragenkreis 4a)

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit
dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktio-
nen abgestimmt und angepasst?

Siehe vorhergehende Ausführungen (Fragenkreis 4a).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Die Gesellschaft verwendet keine der o.g. oder ähnliche Finanzinstrumente.

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finan-
zinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten
schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
• Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
• Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen

eingesetzt werden?
• Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in wel-

chem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
• Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien aus-

schließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden
dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften werden die
hier aufgeführten Geschäfte nicht getätigt.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kredit-
konditionen und zur Risikobegrenzung?

Siehe vorhergehende Ausführung (Fragenkreis 5a).

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entspre chendes In-
strumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
• Erfassung der Geschäfte
• Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
• Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
• Kontrolle der Geschäfte?

Siehe vorhergehende Ausführungen (Fragenkreis 5a).
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d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung ge-
zogen?

Siehe vorhergehende Ausführungen (Fragenkreis 5a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Siehe vorhergehende Ausführungen (Fragenkreis 5a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf
die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen gere-
gelt?

Siehe vorhergehende Ausführungen (Fragenkreis 5a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

Eine Interne Revision ist nicht eingerichtet.

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Inter-
ne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird
diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die Gesellschaft hat aufgrund ihrer Größe keine eigene interne Revision eingerichtet. Ei-
ne – auch unterjährige – Prüfung kann durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkrei-
ses Osnabrück im Auftrag der Gesellschafter erfolgen. 

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unterneh-
men/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe vorhergehende Ausführungen (Fragenkreis 6a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revi-
sion/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich mitei-
nander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) or-
ganisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über
Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte
vor?

Das Rechnungsprüfungsamt ist im Berichtsjahr nicht tätig geworden. Nach den uns vor-
liegenden Informationen hat das Rechnungsprüfungsamt bislang nicht über Korruptions-
prävention berichtet.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer ab-
gestimmt?

Eine Abstimmung hat nicht stattgefunden.



KLSH Treuhand GmbH                                                                        

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und
um welche handelt es sich?

Siehe vorhergehende Ausführungen (Fragenkreis 6c).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der In-
ternen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revi-
sion/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Siehe vorhergehende Ausführungen (Fragenkreis 6c).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-
schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa-
chungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen
nicht eingeholt worden ist?

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte sind in § 9 des Gesellschaftsvertrages geregelt.
Anhand der Protokolle der Gesellschafterversammlungen haben sich keine Anhaltspunk-
te ergeben, dass die vorherige Zustimmung zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäf-
ten und Maßnahmen nicht eingeholt worden sind.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über-
wachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Im Berichtsjahr wurden keine Kredite an diese Personengruppen vergeben.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maß-
nahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen
vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass an-
stelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürf-
tig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind. 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit
Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Be-
schlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Wir fanden keine Anhaltspunkte, dass die Geschäfte nicht im Einklang mit den gesetzli-
chen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages stehen oder das
notwendige Einwilligungen und Genehmigungen fehlten. 

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen
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a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, im-
materielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf
Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden nach entsprechender Prüfung im Wirtschaftsplan eingestellt und
durchgeführt. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preiser-
mittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des
Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken
oder Beteiligungen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende
Preisermittlung ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen lau-
fend überwacht und Abweichungen untersucht?

Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen er-
geben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Für die im Jahr 2020 begonnene Sanierung des Güterschuppens ist aufgrund der Bau-
preisentwicklung der Planansatz mit rund 17 T€ überschritten. Bei den übri gen In ves ti tio-
nen des Jah res 2021 sind keine wesentlichen Überschreitungen festzu stellen. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge
nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing-
und vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B.
VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Offenkundige Verstöße gegen Vergaberegeln sind uns nicht bekannt geworden.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenz-
angebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Nach den uns erteilten Auskünften werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelun-
gen unterliegen, grundsätzlich Vergleichsangebote eingeholt. Allerdings stellten wir fest,
das für die Anschaffung eines Ford Transit keine Dokumentation über Vergleichspreise
vorge legt werden konnte.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan
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a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Im Berichtsjahr fand eine Gesellschafterversammlung statt. Dort wurde über die we-
sentlichen Geschäftsvorfälle und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft informiert.
Weiterhin werden aktuellen Themen zwischen der Geschäftsführung und dem Vorsitzen-
den der Gesellschafterversammlung regelmäßig beraten.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach unserer Einschätzung vermitteln die Berichte an die Gesellschafterversammlung
zum Zeitpunkt der Berichterstattung einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche La-
ge der Gesellschaft.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeit-
nah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht
ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositio-
nen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die Gesellschafterversammlung wurde über die wirtschaftliche Lage informiert; unge-
wöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäße abgewickelte Geschäftsvorfälle ha-
ben danach nicht vorgelegen. 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan
auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine besondere Berichtserstattung gemäß §90 Abs. 3 AktG wurde im Berichtsjahr nicht
angefordert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90
AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend
war?

Hierfür ließen sich keine Anhaltspunkte erkennen.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt verein-
bart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwa-
chungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht seit dem 1. Juli 2017 bei der R+V Versicherung. Ein
Selbstbehalt besteht nicht. Inhalt und Konditionen wurden bislang nicht mit dem Überwa-
chungsorgan erörtert.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan
offengelegt worden?

Im Berichtsjahr sind keine Interessenkonflikte der Geschäftsleitung gemeldet worden.
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Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Vermögens- und Finanzlage anhand der
folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermö-
gen?

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichen Umfang ist nicht vorhanden.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich
zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der
Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquel-
len zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen
Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Eigenkapitalquote liegt bei 41,5% (Vorjahr 37,3%). Demnach beträgt der Anteil des
Fremdkapitals am Gesamtkapital 58,5% (Vorjahr 62,7%). Wesentliche Investitionsver-
pflichtungen bestehen nicht. Für das Folgejahr geplante Investitionen sol len durch eige-
ne Mittel bzw. durch Zuschüsse finanziert werden.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, die Gesellschaft hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen. 
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c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Gar-
antien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass
die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht be-
achtet wurden?

Das Unternehmen hat 2021 folgende Finanz-/Fördermittel erhalten:
- Zuschüsse gem. § 7a NNVG (T€ 49)
- Zuschüsse für die Ausgleichszahlungen  für den Betrieb und Erhaltung höhen-

gleicher Kreuzungen gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 des Allgemeinen Eisenbahngeset-
zes (AEG) (30 T€)

- Investitionszuschuss Umbau Güterschuppen (150 T€)
- Coronabeihilfen (4 T€) 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflich-
tungen und Auflagen nicht beachtet wurden.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigen kapital-
ausstattung?

Das Unternehmen verfügt mit 41,5 % über eine angemessene Eigenkapitalausstattung.
Fi nanzierungsprobleme bestehen auskunftsgemäß nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung)
mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Gewinnverwendungsvorschlag (Vortrag auf neue Rechnung) ist mit der wirtschaftli-
chen Lage des Unternehmens vereinbar.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ertragslage anhand der folgenden Fra-
genkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

a) Wie setzt sich das Betriebsergeb nis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-
ten/Konzernunternehmen zusam men?

Das Betriebsergebnis des Unterneh mens setzt sich wie folgt dar:
- Bahnbetrieb          -12,1 T€
- Personenverkehr _81,8 T€

                              69,7 T€

b) Ist das Jahresergebnis entschei dend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Im Berichtsjahr sind 6 T€ an Erlösen aus dem Verkauf eines abgeschriebenen Busses
als sons ti ger be trieb li cher Er trag er fasst. Das Jah res er geb nis ist an son sten nicht durch
ein mali ge Vor gänge ge prägt. 

c) Haben sich Anhaltspunkte erge ben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leis-
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c) Haben sich Anhaltspunkte erge ben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leis-
tungsbeziehun gen zwischen Konzerngesell schaften bzw. mit den Gesell schaftern
eindeutig zu unange messenen Konditionen vorge nommen werden?

Soweit derartige Leistungen er bracht wurden, wurden diese ange messen vergütet.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirt schaftet?

Entfällt, da die Gesellschaft nicht konzessionsabgabepflichtig ist.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Geschäftsbereich Bahn hat die Gesellschaft erneuet ein negatives Ergebnis erwirt-
schaftet. Da der Vertrag zum Wagenladungsverkehr im Kalenderjahr 2005 von der DB
gekündigt wurde, sind im Bahnverkehr auch zukünftig kaum Umsatzerlöse zu erwarten.
Die Geschäftsführung hat im Abschnitt C. des Lageberichts Ausführungen zu geplanten
Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage im Bereich des Bahnverkehrs darge-
stellt.  

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um wel-
che Maßnahmen handelt es sich?

Siehe vorhergehende Ausführungen (Fragekreis 15a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Er-
tragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Nicht einschlägig; die Gesellschaft hat einen Jahresüberschuss erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage
des Unternehmens zu verbessern?

Im Bahnverkehr werden aufgrund der Kündigung des Vertrages zum Wagenladungsver-
kehr auch künftig kaum Umsatzerlöse realisierbar sein Die Geschäftsführung hat im Ab-
schnitt C. des Lageberichts Ausführungen zu geplanten Maßnahmen zur Verbesserung
der Ertragslage im Bereich des Bahnverkehrs dargestellt.   
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Anlage 6 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Ankum Bersenbrücker Eisenbahn GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Ankum Bersenbrücker Eisenbahn GmbH – bestehend aus der Bilanz

zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021

bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Ankum Bersenbrücker Eisenbahn

GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und
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werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak-

tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-

methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte

und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen

sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-

tigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-

ge der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir
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dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

  

Quakenbrück, 29.06.2022

KLSH Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lampe

Wirtschaftsprüfer 
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